


Information zur zuwendungsbestätigung

Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt bei Spenden bis 200 Euro
Wir sind wegen Förderung mildtätiger Zwecke und Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohl-

fahrtspflege, ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten, nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach 
der Anlage zum Körperschaftssteuerbescheid des Finanzamts Freiburg-Stadt, Steuernummer 06469 / 45448, vom 23.12.2010 nach §5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaft-

steuergesetzes von der Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 
Legen Sie ggf. Ihren Kontoauszug bei Spenden bis 200 Euro vor.

Zuwendungsbestätigung bei Spenden über 200 Euro
Sie erhalten automatisch nach ca. 6 Wochen eine Zuwendungsbestätigung per Post zugestellt, 

wenn Sie auf der Überweisung / Zahlschein Ihren Namen und Ihre Postanschrift vollständig eingetragen haben.


